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V e r o r d n u n g 
 
Gemäß § 43 Abs. 1a in Verbindung mit § 94b Abs. 1 lit. b der Straßenverkehrsordnung 1960 
(StVO) werden anlässlich der Durchführung der mit angeführtem Bescheid bewilligten Arbeiten im 
Interesse der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs und zur Sicherheit der mit den 
Arbeiten beschäftigten Personen folgende vorübergehende Verkehrsmaßnahmen im Zeitraum von 
31.03.2026 bis 12.06.2026 verordnet: 
 
Betroffene Straße: L1277 Biber Straße 
 von Str.-km.: 4,656 (+ 4m)   bis Str.-km.: 4,8 (+ 5m) 
 
Ortsübliche Bezeichnung: Hauptstraße 6 
Betroffener Bereich: Baustellenkran steht auf Grund Freileitung und  
 Baugrubenabstand im Gehsteigbereich 
Länge Arbeitsbereich: 10 m 
 
Art der Arbeiten: Errichtung eines Wohnhauses 
 
 

§ 1 
Es gelten die Verkehrsbeschränkungen laut beiliegenden Regelplänen: 

RVS 5.44 LO1, RVS 5.44 GR6 
 

§ 2 
Kundmachung 

 
Diese Verordnung wird gemäß § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angeführten 
Straßenverkehrszeichen entsprechend den RVS Regelplänen kundgemacht und tritt mit deren 
Anbringung in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmündung einer Straße gelegen, so sind 
die im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmündenden Straße mit 
einer Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil anzuzeigen. 
 
Für den Bezirkshauptmann: 
 
 
Katrin Birklhuber 

www.bh-vöcklabruck.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHVBVerk-2026-100388/4-BIK  

 
Bearbeiter/-in: Katrin Birklhuber  

Tel: (+43 7672) 702-73445 
Fax: (+43 7672) 702 2 73-399 
E-Mail: bh-vb.post@ooe.gv.at   

 
 

Vöcklabruck, 31.03.2026 
 
 

Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck 
4840 Vöcklabruck  •  Sportplatzstraße 1-3 

Verordnung von Verkehrsmaßnahmen 
anlässlich der mit Bescheid  
BHVBVerk-2026-100388/3-BIK vom  
31.03.2026 bewilligten Arbeiten  
auf bzw. neben der Straße  

angeschlagen am: 07.04.2026



 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-vb.post@ooe.gv.at  oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, Sportplatzstraße 1-3, 4840 Vöcklabruck, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr 08:00 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie 
auch im Internet unter www.bh-voecklabruck.gv.at. 

Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 12:30 Uhr, Fr 07:00 bis 13:00 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhvoecklabruck.htm.  
 

angeschlagen am: 07.04.2026
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